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Landrat

Einberufung des Landrats
ins Rathaus zu Altdorf

Mittwoch, 31. März 2010, 08.00 Uhr

Geschäfte

1.	 Neue parlamentarische Vorstösse

	 Allfällige Einreichung und Begründung neuer parlamentarischer Vorstösse

2.	 Detailberatung und Beschlussfassung

2.1	 Planungs- und Baugesetz; 2. Lesung

	� Justizkommission und Regierungsrätin Dr. Heidi Z’graggen, Vorsteherin der 
Justizdirektion, Erstfeld

2.2	Videoverordnung; parlamentarischer Vorstoss und Sachvorlage

	 2.21	� Interpellation Alf Arnold Rosenkranz, Altdorf, zur Verfassungsmässigkeit 
der Videoüberwachung im Urner Polizeigesetz; eventuelle Beratung

	 2.22	 Videoverordnung (Sachvorlage)

	� Sicherheitskommission und Regierungsrat Josef Dittli, Vorsteher der Sicher-
heitsdirektion, Attinghausen

2.3	� Konkordat über die Grundlagen der Polizeizusammenarbeit in der Zentral-
schweiz (Polizeikonkordat Zentralschweiz)

	� Sicherheitskommission und Regierungsrat Josef Dittli, Vorsteher der Sicher-
heitsdirektion, Attinghausen

2.4	� Übernahme der Industriestrasse Süd von der Gemeinde Altdorf durch den 
Kanton Uri

	� Baukommission und Regierungsrat Markus Züst, Vorsteher der Baudirektion, 
Altdorf

2.5	 Nachtragskredite 1/2010

	� Finanzkommission und Regierungsrat Dr. Markus Stadler, Vorsteher der Fi-
nanzdirektion, Bürglen

3.	 Parlamentarische Vorstösse

3.1	� Motion Alf Arnold Rosenkranz, Altdorf, für eine Standesinitiative gegen 60-Tön-
ner-Lastwagen; Beratung und Beschlussfassung über die Erheblichkeit
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3.2	� Interpellation Pia Tresch, Erstfeld, zu «Wer arbeitet an Uris Zukunft mit der 
Neat?»; eventuelle Beratung

3.3	� Interpellation Armin Braunwalder, Erstfeld, zu «Effiziente Beleuchtung von Kan-
tonsstrassen»; eventuelle Beratung

4.	 Fragestunde

Altdorf, 5. Februar 2010	 Im Namen des Landratsbüros
			   Der Präsident: Paul Jans

Regierungsrat

Medienmitteilung

Jahresziele 2010 des Regierungsrats

Der Regierungsrat hat die Jahresziele für das Jahr 2010 verabschiedet. Die Jahres-
ziele basieren auf dem Regierungsprogramm. In der Jahresplanung werden die 
Hauptziele der Direktionen aufgeführt, also jene, die sich der Regierungsrat in sei-
nem Regierungsprogramm gesetzt oder ergänzend dazu beschlossen hat. Zudem 
sollen diese Ziele möglichst messbar sein. Zu den Hauptzielen kommen die laufen-
den Arbeiten hinzu, die die Schwerpunktziele ständig begleiten. Der Regierungsrat 
verzichtet darauf, die mit den Jahreszielen verbundenen Massnahmen im Einzel-
nen zu erwähnen. Er geht davon aus, dass die geeigneten Mittel eingesetzt  
werden, um die Ziele zu erreichen. Die Jahresziele 2010 sind im Internet unter 
www.ur.ch (Startseite beachten) publiziert. 

Bericht Volkschule 2016 zur Vernehmlassung und  
öffentlichen Diskussion freigegeben

Die Volksschule des Kantons Uri steht vor grossen Herausforderungen. Veränderte 
gesellschaftliche und bildungspolitische Rahmenbedingungen müssen in der 
Volksschule Uri umgesetzt werden. Zu erwähnen sind hier die Frage, wie sich die 
Volksschule im Kanton Uri nach dem Nein zum Konkordat HarmoS weiterentwi-
ckeln soll oder wie auf die zu erwartenden sinkenden oder stagnierenden Schüler-
zahlen sinnvoll reagiert werden kann. Um Antwort auf diese Fragen zu erhalten, 
lancierte der Regierungsrat auf Antrag des Erziehungsrates das Projekt Volksschu-
le 2016.

Der Regierungsrat hat an seiner Sitzung vom 9. Februar 2010 den Bericht Volks-
schule 2016 für eine breite Vernehmlassung freigegeben. Die Vernehmlassung 
dauert bis zum 30. Juni 2010. 
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Mithilfe von «Volkschule 2016» soll geklärt werden, wie die Volksschule des Kan-
tons Uri im Jahr 2016 aussehen soll. Im Bericht werden aufgrund einer internen und 
externen Analyse neun Handlungsfelder beschrieben, die bis ins Jahr 2016 bear-
beitet werden sollen. 

Der Bericht schlägt unter anderem vor, den Besuch von einem Jahr Kindergarten 
obligatorisch zu erklären und die Gemeinden zu verpflichten den Besuch eines 
zweiten freiwilligen Kindergartens zu ermöglichen. Als zweite Fremdsprache soll 
auf der Primarstufe Französisch eingeführt werden. Auf der Oberstufe soll auf das 
separierte Modell (Sekundar-/Realschule) verzichtet werden. Weiter soll das Pen-
sum der Lehrpersonen nicht mehr in Pflichtlektionen, sondern mit sogenannten 
Auftragseinheiten berechnet werden. Die Funktion der Klassenlehrperson soll ge-
stärkt werden, indem diese im Pensum neu auch im Kindergarten und auf der 
Primarstufe angerechnet werden soll.

Die Gemeinden sollen Trägerinnen der Volksschule bleiben, aber ihre Zusammen-
arbeit wesentlich verstärken, indem sich die Schulen zu Schulkreisen zusammen-
schliessen. Ziel ist dabei, eine wesentliche Senkung der Kosten ohne Einbussen 
bezüglich der Qualität. Weiter soll der Regierungsrat zukünftig die strategische 
Steuerung des gesamten Bildungswesens und damit auch des Bereichs Volks-
schule wahrnehmen. Der Erziehungsrat in der heutigen Form soll ersetzt werden 
durch eine Bildungskommission mit beratender Funktion.

Gleichzeitig mit dem Bericht Volksschule 2016 wird auch der Bericht «Konzept für 
eine gemeindeübergreifende Tagesschule» in die Vernehmlassung gegeben. Aus-
gangspunkt für diesen Bericht bildet ein vom Landrat überwiesenes Postulat von 
Landrat Othmar Arnold, Bürglen, zu Tagesschulen. Auch diese Vernehmlassung 
dauert bis zum 30. Juni 2010.

Beide Berichte sind auf dem Internet unter www.ur.ch (siehe Hinweis auf der Start-
seite) verfügbar.

Blanko-Abstimmungsdaten für das Jahr 2011

Der Regierungsrat hat die Blanko-Abstimmungsdaten für das Jahr 2011 in Anleh-
nung an die eidgenössischen Abstimmungstermine festgelegt. An folgenden Daten 
finden kantonale Urnengänge statt:

n � 13. Februar 2011
n � 15. Mai 2011
n � 23. Oktober 2011 (National- und Ständeratswahlen)
n � 27. November 2011

Altdorf, 9. Februar 2010	 Im Auftrag des Regierungsrats
			   Der Kanzleidirektor: Dr. Peter Huber
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Direktionen

Bildungs- und Kulturdirektion

Staatsarchiv Uri

Der runde Tisch

für aktuelle Forschung zur Urner Geschichte, Volkskunde und Kunst (eine Veran-
staltungsreihe des Staatsarchivs Uri)

Einladung zur 26. Veranstaltung 

Göttliche Natur?  
Erdbeben im Deutungshorizont der Schweiz des 18. Jahrhunderts

von und mit Dr. Monika Gisler, Zürich

Donnerstag, 11. März 2010, 20.00 Uhr, Staatsarchiv Uri, Bahnhofstrasse 13,  
Altdorf

Eintritt frei

Der Referent und das Veranstaltungsteam freuen sich auf ein interessiertes und 
engagiertes Publikum.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Staatsarchiv Uri

Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion

Prämienverbilligung

Prämienverbilligung 2010 für die Krankenpflege-Grundversicherung

Die Krankenkassenprämien werden ohne Rücksicht auf das Einkommen oder das 
Vermögen der Versicherten erhoben. Dies kann zu einer grossen finanziellen Be-
lastung führen. Deshalb gewähren Bund und Kantone den Versicherten in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen.

1.	 Richtprämien

	 �Für die Berechnung der Prämienverbilligung gelten im Kanton Uri generelle 
Richtprämien (durchschnittliche Prämien pro Person und Jahr), die der Regie-
rungsrat für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt hat:

	 n � Erwachsene mit Jahrgang 1984 und ältere	�  Fr. 2 800.–
	 n � Erwachsene der Jahrgänge 1985 bis 1991	�  Fr. 2 150.–
	 n � Jugendliche/Kinder der Jahrgänge 1992 bis 2009	�  Fr.    700.–
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2.	 Prämienverbilligungs-Einkommen (PV-Einkommen)

	� Das PV-Einkommen ergibt sich aus den massgebenden Nettoeinkünften zuzüg-
lich 15 Prozent des steuerbaren Vermögens. Die massgebenden Nettoeinkünfte 
entsprechen den Steuerwerten gemäss Artikel 11 Absatz 2 des Reglements über 
die Prämienverbilligung. Grundlage bildet die definitive Steuerveranlagung 2008.	

3.	Berechnung der Prämienverbilligung

	� Ein Anspruch auf Prämienverbilligung besteht, wenn das Total der anrechen-
baren Prämien höher ist als 8 Prozent des PV-Einkommens. Bis zu einem PV-
Einkommen von Fr. 100 000.– werden die Prämien von Kindern und jungen Er-
wachsenen in Ausbildung um mindestens 50 Prozent verbilligt.

	� Der Anspruch auf Prämienverbilligung von Personen unter 25 Jahren, die in 
Erstausbildung stehen und bei ihren unterhaltspflichtigen Eltern wohnen, wird 
gemeinsam mit dem Anspruch der Eltern berechnet. Eine Zweitausbildung oder 
Weiterbildung berechtigt zu einem eigenen Anspruch.

4.	Stichtag 1. Januar 2010

	� Massgebend sind die persönlichen und familiären Verhältnisse am 1. Januar 
2010. Änderungen der Verhältnisse werden auf Antrag der versicherten Person 
ab dem Datum der Änderung berücksichtigt, sofern der Antrag bis Ende 2010 
erfolgt.

5.	Antragsformulare

	� In den nächsten Tagen werden aufgrund von vorhandenen Steuerdaten an rund 
einen Drittel der Urner Bevölkerung Antragsformulare auf Prämienverbilligung 
für das Jahr 2010 verschickt. Wer trotz voraussichtlichem Anspruch kein adres-
siertes Antragsformular zugestellt erhält, kann dieses bei der Gemeindeverwal-
tung am Wohnort, bei den Geschäftsstellen der Krankenkassen im Kanton Uri 
oder beim Amt für Gesundheit (Telefon 041 875 22 42, E-Mail: praemienverbilli-
gung@ur.ch) beziehen. Weitere Informationen sind im Internet unter der Adresse 
www.ur.ch/praemienverbilligung abrufbar.

6.	Eingabefrist bis 30. April 2010

	� Das Antragsformular ist bis spätestens 30. April 2010 beim Amt für Gesundheit, 
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf, einzureichen. 

	� Aus wichtigen Gründen kann die Frist auf schriftliches Gesuch hin bis zum  
30. Juni 2010 verlängert werden. Anträge, die nicht bis zum 30. Juni 2010 beim 
Amt für Gesundheit eingereicht werden, gelten als verwirkt.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Gesundheits-, Sozial- 
			   und Umweltdirektion Uri
			   Stefan Fryberg, Regierungsrat
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Handelsregister

Das Amt für Justiz, Abt. Justiz und Handelsregister, veröffentlicht folgende im 
Schweizerischen Handelsamtsblatt publizierten Eintragungen:

Schweizerisches Handelsamtsblatt Nr. 31 vom 15. Februar 2010, Seite 20

9. Februar 2010 

Comed AG, 
in Altdorf UR, CH-120.3.000.787-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 
22.12.2009, S. 23, Publ. 5407850). Ausgeschiedene Personen und erloschene 
Unterschriften: Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetra-
gene Personen neu oder mutierend: Betschart & Reichlin Treuhand AG (CH-
130.0.000.727-5), in Schwyz, Revisionsstelle. 

Altdorf, 26. Februar 2010	 Amt für Justiz
			   Abteilung Justiz und Handelsregister

Bau- und Planungsrecht

Bauplanauflagen

Nach Artikel 13 des Baugesetzes des Kantons Uri (RB 40.1111) und Artikel 76 des 
Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (RB 9.2111) 
werden folgende Bauvorhaben veröffentlicht:

Altdorf

n � Bauherrschaft: Stadler Hans, Reussacherstrasse 21, Altdorf 
Bauvorhaben: Autounterstand 
Bauplatz: Reussacherstrasse 21, Parzelle 1170 
Bemerkungen: profiliert

Andermatt

n � Bauherrschaft: Regli-Müller Adrian, Bahnhofstrasse 52, Andermatt 
Bauvorhaben: Neu-/Umbau Laufhof und gedeckte Mistplatte 
Bauplatz: Reussen, Parzelle L 547.1202 
Bemerkungen: profiliert



Bürglen

n � Bauherrschaft: Murer-Gisler Pius und Petra, Oberried, 6375 Beckenried 
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus 
Bauplatz: Mattenstrasse 41, Parzelle L1053.1205 
Bemerkungen: profiliert

Flüelen

n � Bauherrschaft: Ackermann Petra und Daniel, Höhenstrasse 44, Flüelen 
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus 
Bauplatz: Höhenstrasse 44, Parzelle 280 
Bemerkungen: profiliert

Isenthal

n � Bauherrschaft: Roland Dahinden und Hildegard Kleeb Dahinden, 
Unter Altstadt 38, 6300 Zug 
Bauvorhaben: Neubau Einfamilienhaus 
Bauplatz: Gitschenen, Schrindi, Parzelle 495 
Bemerkungen: profiliert

Schattdorf

n � Bauherrschaft: Gisler-Arnold Karl und Maya, Oberes Oberfeld 1, Haldi 
Bauvorhaben: Maschinenweg 
Bauplatz: Bergli, Parzelle L524.1213 
Bemerkung: bereits ausgeführt

n � Bauherrschaft: ITE Bau AG, Dorfstrasse 6, Schattdorf 
Bauvorhaben: 2 Einfamilienhäuser, Haus Nr. 1 und Haus Nr. 2 
Bauplatz: Acherlistrasse 60 / 62; Parzelle L1654.1213 
Bemerkung: profiliert

n � Bauherrschaft: Schuler-Gisler Gustav, Breitacherlistrasse 15, Schattdorf 
Bauvorhaben: Erschliessungsstrasse 
Bauplatz: Breitacherlistrasse 15, Parzelle L932.1213 
Bemerkung: verpflockt

n � Bauherrschaft: Zberg Christian und Indergand Zberg Deborah,  
Langgasse 7, Schattdorf 
Bauvorhaben: Einfamilienhaus 
Bauplatz: Acherlistrasse 64, Parzelle L1654.1213 
Bemerkung: profiliert
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Seelisberg

n � Bauherrschaft: Skalsky Yvonne und Urfer Andreas, Dorfstrasse 16, Seelisberg 
Bauvorhaben: Erweiterungsbau Wohnhaus, Ersatzanbau Garage  
und Neubau Schopf 
Bauplatz: Dorfstrasse 16, Parzelle 428 
Bemerkung: profiliert

Silenen

n � Bauherrschaft: Schilter Beat, Sinserstrasse 35, 6330 Cham 
Bauvorhaben: Anbau Ferienhaus 
Bauplatz: Felmis, Bristen, Parzelle L 1164.1216 
Bemerkungen: Baute ausserhalb der Bauzone

Spiringen

n � Bauherrschaft: Arnold Toni, Wyler, Spiringen 
Bauvorhaben: Bewirtschaftungsweg 
Bauplatz: Dörelen

n � Bauherrschaft: Gisler-Marty Hans, Ruolisberg, Spiringen 
Bauvorhaben: Bewirtschaftungsweg 
Bauplatz: Ruolisberg

n � Bauherrschaft: Imhof-Arnold Karl, Feldmess, Spiringen 
Bauvorhaben: Transportweg 
Bauplatz: Läcki, Urnerboden

n � Bauherrschaft: Müller Felix, Kipfen, Spiringen 
Bauvorhaben: Bewirtschaftungsweg 
Bauplatz: Talacherli – Meinzig

Innert 20 Tagen können schriftlich eingegeben werden:
a)	� privatrechtliche Einsprachen in zweifacher Ausfertigung beim zuständigen 

Landgerichtspräsidium (Uri oder Ursern) mit Eingabekopie an die Gemeinde-
baubehörde der betreffenden Gemeinde. Privatrechtliche Baueinsprachen sind 
im Rahmen der ZPO kostenpflichtig.

b)	� Einsprachen auf Grund der Gemeindebauordnung oder anderer öffentlich-
rechtlicher Bestimmungen bei der Gemeindebaubehörde der betreffenden Ge-
meinde.

Altdorf, 26. Februar 2010
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Konzession; Gesuche

Konzessionsgesuche zur Nutzung der Erdwärme 

Flüelen

Die LWG-ZS AG, Grossmattweg 42, 6460 Altdorf, ersucht um Konzessionsertei-
lung zur Nutzung der Erdwärme. Die Anlage soll zur Beheizung des Wohnhauses 
auf dem Grundstück Nr. L 319.1207, Axenstrasse 67, 6454 Flüelen, eingesetzt  
werden.

Seedorf

Ursula und Uwe Klaas-Ziegler, Wyden 20, 6462 Seedorf, ersuchen um Konzessi-
onserteilung zur Nutzung der Erdwärme. Die Anlage soll zur Beheizung des Wohn-
hauses auf dem Grundstück Nr. L 332.1214, Wyden 20, 6462 Seedorf, eingesetzt 
werden.

Spiringen

Stefan Herger-Brand, Schwändeli, 6464 Spiringen, ersuchen um Konzessions
erteilung zur Nutzung der Erdwärme. Die Anlage soll zur Beheizung des Wohnhau-
ses auf dem Grundstück Nr. L 241.1218, Schwändeli, 6464 Spiringen, eingesetzt  
werden.

Die Konzessionsgesuche sind mit allen Planunterlagen bei der betreffenden Ge-
meinde öffentlich zur Einsichtnahme aufgelegt. Gestützt auf Artikel 3 der Gewäs-
sernutzungsverordnung vom 11. November 1992 können innert 30 Tagen seit die-
ser Publikation Einsprachen wegen Verletzung öffentlicher oder privater Interessen 
erhoben werden. Einsprachen privatrechtlicher Natur sind dem Landgericht Uri, 
solche öffentlich-rechtlicher Natur dem Regierungsrat einzureichen.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Baudirektion Uri
			   Markus Züst, Landesstatthalter
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Verkehrsbeschränkungen

Flüelen

Der Gemeinderat Flüelen hat gestützt auf Artikel 3 des eidgenössischen Strassen-
verkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG) und Artikel 104 und 107 der eid-
genössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) und die 
kantonale Verordnung über den Strassenverkehr vom 14. Februar 1990 folgende 
Verkehrsbeschränkung verfügt:

Signal Nr. 3.01, Stop
Einfahrt Höhenstrasse in die Axenstrasse
Einfahrt Höhenweg in die Axenstrasse

Übertretungen dieser Verkehrsbeschränkung werden nach Artikel 90 SVG be-
straft.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen vom Tag der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden. Die Verkehrsbe-
schränkung tritt nach Genehmigung durch den Regierungsrat Uri und nach erfolg-
ter Signalisation in Kraft.

Flüelen, 26. Februar 2010	 Gemeinderat Flüelen

Wassen

Die Baudirektion Uri hat gestützt auf Artikel 3 des eidgenössischen Strassenver-
kehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG) und Artikel 104 und 107 der eidge-
nössischen Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV) und die kan-
tonale Verordnung über den Strassenverkehr vom 14. Februar 1990 folgende 
Verkehrsbeschränkung verfügt:

Sustenstrasse, Bereich Färnigen bis Schwahaltenrain

Wendeplatz für motorisierten Individualverkehr Bereich Furen 

Signal Nr. 2.50 «Parkieren verboten» mit Zusatztafel «ganzer Platz»  
(Koord. 682 865/176 673)

Signal Nr. 2.50 «Parkieren verboten» mit Zusatztafel «beidseits der Strasse» und 
«Anfangstafel  resp. Endtafel», Signal Nr. 5.05/5.06 (Koord. 682 852/176 662)

Signal Nr. 2.50 «Parkieren verboten» mit Zusatztafel «beidseits der Strasse» und 
«Anfangstafel  resp. Endtafel», Signal Nr. 5.05/5.06 (Koord. 682 880/176 655)
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Signal Nr. 4.17 «Parkieren gestattet von November bis März» mit Zusatztafel  
«150 m» (Streckenlänge) und Signal Nr. 2.50 «Parkieren verboten» 20.00 Uhr bis 
06.00 Uhr» (Koord. 682 848/176 662 bis 682 605/176 733)

Signal Nr. 2.01 «Allgemeines Fahrverbot» mit Zusatztafel «November bis März»  
(Koord. 682 605/176733)

Übertretungen dieser Verkehrsbeschränkung werden nach Artikel 90 SVG be-
straft.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, vom Tag der Veröffentlichung an 
gerechnet, beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden. Die Verkehrsbe-
schränkung tritt nach Genehmigung durch den Regierungsrat Uri und nach erfolg-
ter Signalisation in Kraft.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Baudirektion Uri
			   Markus Züst, Landesstatthalter

Offene Stellen

Kantonale Mittelschule Uri

Die Kantonale Mittelschule Uri ist eine überschaubare Schule mit ca. 500 Schüle-
rinnen und Schülern und etwa 70 Lehrpersonen. Wir suchen ab dem Schuljahr 
2010/2011 eine Lehrperson für

Wirtschaft und Recht (Pensum: 70 bis 100%)

Anforderungen: abgeschlossenes Hochschulstudium; Diplom für das Höhere 
Lehramt (evtl. noch in Ausbildung); idealerweise Unterrichtserfahrung.

Wir bieten: aufgeschlossene Schülerinnen und Schüler; moderne Infrastruktur mit 
Fachzimmern; grossen Gestaltungsspielraum; gute Entwicklungsperspektiven; 
zeitgemässe und gute Anstellungsbedingungen gemäss dem kantonalen Perso-
nalrecht; einzigartige Bergwelt im Herzen der Schweiz.

Haben wir Sie angesprochen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen an das Rektorat der Kantonalen Mittelschule Uri, Dr. Ivo Frey, 
Gotthardstrasse 59, 6460 Altdorf, Telefon 041 874 77 00.

Informationen über die Schule sind auf unserer Website zu finden: www.kollegi-uri.ch. 
Allfällige Fragen beantworten wir gerne elektronisch: kollegi@ur.ch.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Kantonale Mittelschule Uri
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Kantonale Mittelschule Uri

Die Kantonale Mittelschule Uri ist eine überschaubare Schule mit ca. 500 Schüle-
rinnen und Schülern und etwa 70 Lehrpersonen. Wir suchen ab dem Schuljahr 
2010/2011 eine Lehrperson für

Textiles Gestalten (TG) – Pensum: ca. 9 Lektionen

Anforderung: Lehrbefähigung für Textiles Gestalten

Wir bieten: aufgeschlossene Schülerinnen und Schüler; moderne Infrastruktur mit 
Fachzimmern; grossen Gestaltungsspielraum; gute Entwicklungsperspektiven; 
zeitgemässe und gute Anstellungsbedingungen gemäss dem kantonalen Perso-
nalrecht; einzigartige Bergwelt im Herzen der Schweiz

Haben wir Sie angesprochen? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung mit den übli-
chen Unterlagen an das Rektorat der Kantonalen Mittelschule Uri, Dr. Ivo Frey, 
Gotthardstrasse 59, 6460 Altdorf, Telefon 041 874 77 00.

Informationen über die Schule sind auf unserer Website zu finden: www.kollegi-uri.ch. 
Allfällige Fragen beantworten wir gerne elektronisch: kollegi@ur.ch.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Kantonale Mittelschule Uri

Korporationsbürgergemeinde Schattdorf

Die Korporationsbürgergemeinde Schattdorf sucht infolge Demission der jetzigen 
Stelleninhaberin per 1. Januar 2011 eine/n

Korporationsbürgerschreiber/in  (20 bis 30%)

Ihre Aufgaben: Korrespondenz/Protokollführung; Rechnungsführung; allgemeine 
administrative Büroarbeiten.

Ihr Profil: kaufmännische Ausbildung, idealerweise Bezug zur Forstwirtschaft; PC-
Kenntnisse (Word, Excel) und E-Mail-Kommunikation; Flair für den Umgang mit 
Menschen und Zahlen; geeignete Büroräumlichkeiten und Infrastruktur in Schatt-
dorf.

Unser Angebot: anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Aufgaben; 
flexible Arbeitszeiteinteilung; gründliche Einarbeitung; Entschädigung nach kanto-
naler Dienst- und Besoldungsverordnung.

Die Wahl erfolgt durch die Korporationsbürgergemeindeversammlung am 22. April 
2010.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen bis spätestens 12. März 2010 an: Korporationsbürgerkanzlei 
Schattdorf, Weingarten 4, 6467 Schattdorf, Telefon 041 870 88 70.

Schattdorf, 26. Februar 2010	 Korporationsbürgerkanzlei Schattdorf

Landgerichtspräsidium

Landgerichtspräsidium Uri

Aufruf

Vermisst werden folgende Pfandtitel:

n � Inhaberschuldbrief Nr. 61438, Fr. 10 000.–, vom 30.7.1937, Beleg 380, lastend an 
1. Pfandstelle ohne Vorgang auf L 122.1216, Silenen, Höchstzinsfuss 5%

n � Inhaberschuldbrief Nr. 59680, Fr. 4 000.–, vom 23.2.1939, Beleg 112, lastend an 
2. Pfandstelle mit einem Vorgang von Fr. 10 000.– auf L 122.1216, Silenen, 
Höchstzinsfuss 5%

n � Inhaberschuldbrief Nr. 59681, Fr. 6 000.–, vom 2.5.1963, Beleg 431, lastend an 
3. Pfandstelle mit einem Vorgang von Fr. 14 000.– auf L 122.1216, Silenen, 
Höchstzinsfuss 5%

n � Inhaberschuldbrief Nr. 59682, Fr. 10 000.–, vom 2.5.1963, Beleg 431, lastend an 
4. Pfandstelle mit einem Vorgang von Fr. 20 000.– auf L 122.1216, Silenen, 
Höchstzinsfuss 5%

Wer diese Pfandtitel besitzt oder Auskunft geben kann, wer solche besitzt, wird 
hiermit aufgefordert, die Titel innert einem Jahr vom Tag dieser Veröffentlichung an 
gerechnet dem Landgerichtspräsidium Uri, Altdorf, vorzulegen bzw. die entspre-
chenden Besitzverhältnisse schriftlich zu melden, andernfalls die Kraftloserklärung 
erfolgt.

Altdorf, 17. Februar 2010 (LGP 10 6)		  Landgerichtspräsidentin Uri
				    Agnes H. Planzer Stüssi



Kraftloserklärung

Das Landgerichtspräsidium Uri erklärt folgenden Titel als kraftlos: 

Sparheft Nr. 2894 der Raiffeisenbank Silenen-Amsteg-Bristen, lautend auf Hans-
ruedi Eller, Saldo Fr. 39 543.80 per 31.12.2003.

Altdorf, 17. Februar 2010 (LGP 09 167)		  Landgerichtspräsidentin Uri
				    Agnes H. Planzer Stüssi

Schuldbetreibung und Konkurs

Einstellung des Konkursverfahrens

1. Schuldnerin: MJ Multimedia GmbH, Einkaufszentrum Tellpark, 6467 Schattdorf
2. Datum der Konkurseröffnung: 11. Januar 2010
3. Datum der Einstellung: 9. Februar 2010
4. Frist für Kostenvorschuss: 8. März 2010
5. Kostenvorschuss: Fr. 4 000.–

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubi-
ger innert der obgenannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung 
den erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse 
bleibt vorbehalten.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Konkursamt Uri

Kollokationsplan und Inventar

1. �Schuldnerin: Imdedico AG, Hotel Stern & Post, Gotthardstrasse 88, 6474 Am
steg

2. Auflagefrist Kollokationsplan: 20 Tage nach erfolgter Publikation 
3. Anfechtungsfrist Inventar: 10 Tage nach erfolgter Publikation
4. �Bemerkungen: Der Kollokationsplan und das Inventar liegen den beteiligten 

Gläubigern beim Konkursamt Uri zur Einsichtnahme auf.

Klagen auf Anfechtung des Kollokationsplanes sind innert 20 Tagen und Klagen 
auf Anfechtung des Inventars innert 10 Tagen nach Bekanntmachung bei der zu-
ständigen Gerichtsinstanz des Kantons Uri anzuheben, ansonsten der Kolloka
tionsplan und das Inventar rechtskräftig werden.

Altdorf, 26. Februar 2010	 Konkursamt Uri
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Rechtsauskunft

Die nächste unentgeltliche Rechtsauskunft des Urner Anwaltsverbandes ist am 
Donnerstag, 4. März 2010, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Rechtsanwalt lic. iur. Markus Züst, Gotthardstrasse 40, 6460 Altdorf, Telefon 041 
870 50 65

Telefonische und schriftliche Auskünfte können aus organisatorischen Gründen 
nicht erteilt werden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

Veranstaltungen

Vereine

Freitag/Samstag, 12./13. März 2010

n  Urner Trophäenschau und Pelzfellmarkt
im Mehrzweckgebäude Winkel in Altdorf. Öffnungszeiten: Freitag, 18.00 bis 23.30 
Uhr, Samstag, 08.00 bis 17.00 Uhr. Am Samstag von 12.30 bis 15.00 Uhr Pelzfell-
markt. Grosse Tombola, Jagdbilder 2009 auf Grossleinwand, Gastgruppe Isentha-
ler Jäger, Freitagabend Ländlermusik.
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Schwimmbadgenossenschaft Altdorf 

Einladung zur 
34. Generalversammlung 

Dienstag, 16. März 2010, 19.30 Uhr 
Baracke Schwimmbad Altdorf 

Traktanden: 

1. Protokoll der 33. Generalversammlung vom 16. März 2009 
2. Entgegennahme des Jahresberichts 2009 
3. Bericht der Revisionsstelle 
4. Genehmigung der Jahresrechnung 2009 
5. Beschlussfassung über die Verwendung 

 des Rechnungsergebnisses 
6. Entlastung des Verwaltungsrates 
7. Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats 
8. Wahl der Revisionsstelle 
9. Anträge gemäss Art. 14 der Statuten 
10. Verschiedenes 

Das Protokoll der 33. Generalversammlung, der Jahresbericht 2009,  
die Jahresrechnung 2009 und der Bericht der Revisionsstelle liegen 
beim Geschäftsführer beim Schwimmbad Altdorf, Flüelerstrasse 104, 
zur Einsicht auf. 

Altdorf, 26. Februar 2010 Der Verwaltungsrat 
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Februar

26. 	 Fastensuppe, Pfarreien St. Martin und Bruder Klaus, Winkel � Fr, 11.30
26. 	 Sportlerehrung, theater(uri) � Fr, 19.30
27. 	 Vaki-Turnen, KTV Altdorf, Obere Hagenturnhalle � Sa, 09.30
27. 	 Lird van Goles und Uschan Delucca, 
	 Kellertheater im Vogelsang � Sa, 21.30
28. 	 Floorball Uri, Heimturnier Damen II 2. Liga KF, Feldli � So, 10.50/14.30

März

2. 	 Blutspende, Samariterverein Altdorf, Winkel � Di, 16.00
2. 	 Spielabend für Jugendliche und Erwachsene, Ludothek Altdorf � Di,19.30
3. 	 TRAFO, theater(uri) � Mi, 20.00
5. 	 Fastensuppe, Pfarreien St. Martin und Bruder Klaus, Winkel � Fr, 11.30
5. 	 Nothilfekurs Teil 1, Samariterverein Altdorf, Winkel � Fr, 19.45
6. 	 Nothilfekurs Teil 2, Samariterverein Altdorf, Winkel � Sa, 08.00
6. 	 Papiersammlung, Strassensammlung Gemeinde Altdorf � Sa, ab 7.30
6. 	 Vernissage der Frühlingsausstellung 2010 «Der Berg»
	 Haus für Kunst Uri (Ausstellung bis 16. Mai 2010)
6. 	 Tag der offenen Tür, Elternzentrum Uri � Sa, 09.00
6. 	 Jugendgottesdienst mit Blauring, Kirche Bruder Klaus � Sa, 16.30
6. 	 Tag der offenen Tür, Spielgruppe Altdorf � Sa, 10.00
6. 	 Konzert BrassBand Uri � Sa, 20.00
6. 	 Singer-Songwriter-Abend, MSA � Sa, ab 20.00
7.	 Volksabstimmung Sonntag
7. 	 Urner Pfarreien begegnen sich: Krankensalbungsfeier � So, 14.30
	 Kirche Bruder Klaus
7. 	 «Chormusik und Saxophon-Improvisationen», Uricanta � So, 17.00
	 Hotel Goldener Schlüssel
9. 	 95. GV Frauengemeinschaft Altdorf, Winkel � Di, 19.00
10. 	 Essenz der Seele, Kurszentrum für mentale Stärke � Mi, 19.30
	 Hotel Goldener Schlüssel
11. 	 Grosser Warenmarkt Donnerstag
11. 	 Bättä mit dä Chlyynä, Kirche Bruder Klaus � Do, 9.30
11. 	 Referat von Prof. Dr. Daniel Hell zum Thema � Do, 19.00
	 «Depressionen und Burnout», Hotel Goldener Schlüssel
11. 	 Der Runde Tisch, Staatsarchiv Uri � Do, 20.00

Veranstaltungskalender Altdorf



12. 	 Fastensuppe, Pfarreien St. Martin und Bruder Klaus, Winkel � Fr, 11.30
12. 	 Schülerkonzert der Musikschule Uri, Ref. Kirchgemeindehaus � Fr. 19.30
12. 	 Konzert «Forever», Gospelchor Uri, theater(uri) � Fr, 20.00
	 Weitere Aufführungen: Sa, 13., 20.00 Uhr / So, 14., 17.00 Uhr
13. 	 Ökumenische Rosenaktion, Unterlehn � Sa, 10.00–12.00
13. 	 Eucharistiefeier mit Freunde der Kirchenmusik, 
	 Kirche St. Martin � Sa, 18.00
14. 	 Konzert für Chor und Saxofon, Uricanta, 
	 Hotel Goldener Schlüssel � So, 17.00
17. 	 Gschichtä- und Märlichischtä mit Barbara � Mi, 14.15–14.45
	 Kantonsbibliothek Uri Stiftung
17. 	 Schnuppernachmittag im Kleinkindergarten � Mi, 14.00
17.	 Jazz am Mittwoch, theater(uri) � Mi, 20.00
18.–20. 	TONart Festival Lounge, theater(uri)
19. 	 Kolping-Zmorgä, Kolpinglokal � Fr, 09.30
19. 	 Fastensuppe, Pfarreien St. Martin und Bruder Klaus, Winkel � Fr, 11.30
19. 	 Lottomatch, Schützengesellschaft Altdorf, Schützenhaus � Fr, 19.30
19. 	 St.-Patriks-Day – Irish Party mit Bands, MSA � Sa, ab 20.00
20. 	 Jubiläumfest 5 Jahre JUSOuri mit Konzert und Party, Winkel � Sa, 20.00
21. 	 FC Altdorf, Spiel 1. Mannschaft, Fussballplatz Schützenmatte � So, 14.00
22. 	 Vortragsübung der Musikschule Uri, Aula Hagen � Mo, 18.00
24. 	 Konzert Kruger Brothers, theater(uri) � Mi, 20.00
26. 	 Premiere des Theaters der Mittelschule Uri, theater(uri)
	 (Aufführungen bis 31. März)
26. 	 Nachtkaffee, theater(uri) � Fr, ca. 22.00
27. 	 Burning Night – gegen Rassismus, CH Hip Hop live, Winkel � Sa, 20.30
27. 	 Jahreskonzert der FEMU Altdorf, theater(uri) � Sa, 20.15
27. 	 Vaki-Turnen, KTV Altdorf, Obere Hagenturnhalle � Sa, 09.30
29. 	 Spielabend für Jugendliche und Erwachsene, 
	 Ludothek Altdorf � Mo, 19.30
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